
Vertrauen aufbauen und Hintergrundin-

formationen liefern für weitere Hilfen.

Fallbeispiel aus der Praxis

 Ein 25-jähriger Mann mit Typ I-Diabetes 

hat keinen Kontakt mehr zu den Eltern 

(beide suchtkrank). Er lebte zehn Jahre 

vor dem Hauptbahnhof in Frankfurt am 

Main auf der Straße und ist selbst psy-

chisch krank. Er ging gern freitags zum 

Betteln vor das Standesamt. Jetzt, durch 

Bindung an Sozialarbeiter, hat er wieder 

eine Arbeit gefunden, sogar eine eigene 

Wohnung mit eigenem Namensschild, 

Schlüssel, Dusche, Küche und Bett. Er 

trinkt nicht mehr und ist von weiteren 

Drogen losgekommen. Trotz seiner 

schwierigen Biografie hat er eine fröhli-

che Ausstrahlung behalten. 

Man darf nicht vergessen: Menschen sind 

obdachlos, weil sie krank werden und 

krank sind. Sie brauchen unsere Hilfe. 
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Quellen: Robert Koch-Institut, Deutsch-

landfunk, Magazin Hinz & Kunz. Der Arti-

kel bezieht sich inhaltlich auch auf einen 

Beitrag, den der Autor in „Die Innere Me-

dizin, Ausgabe 11/2024“ veröffentlicht 

hat. 

Für sein ehrenamtliches Engagement er-

hielt Dr. Dr. Rahim Schmidt die Verdienst-

medaille des Landes Rheinland-Pfalz. 

Der Verein „Armut und Gesundheit in 

Deutschland“ kümmert sich um obdachlo-

se Menschen und Flüchtlinge, die außer-

halb der Regelversorgung medizinische 

Hilfe brauchen. Für Spenden finden sich 

Informationen auf den Webseiten 

www.armut-gesundheit.de und 

www.stiftung-lebensspur.de

Im Hessischen Ärzteblatt 12/2024 findet 

sich ein weiterer Beitrag des Autors zur in-

terkulturellen Medizin. Kurzlink: 

https://tinyurl.com/ysk5w3br
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Kurz notiert: Mündlichkeit der Aufklärung

Immer wieder ist von Patienten der Satz zu hören: „Das hat mir 

der Arzt aber vorher nicht gesagt“, – eine Aussage, die sich auf 

das Aufklärungsgespräch bezieht. Der Aufklärungsfehler und die 

Verletzung der Aufklärungspflicht sind neben dem Behandlungs-

fehler der zweite Bereich, in dem die Arzthaftung greift. Wäh-

rend beim Behandlungsfehler der Patient beweisen muss, dass 

ein Behandlungsfehler ursächlich für einen Schaden war, muss 

beim Aufklärungsfehler der Arzt beweisen, dass er mündlich ord-

nungsgemäß aufgeklärt hat. Obgleich zu diesem Thema eine Fül-

le von Gerichtsurteilen existiert und viel über das Thema ge-

schrieben wurde, ist im Alltag immer wieder festzustellen, dass 

„Schwerpunkt“ der Aufklärung der Aufklärungsbogen ist. Der Pa-

tient bekommt regelmäßig das Aufklärungsformular ausgehän-

digt mit der Bitte, es zu lesen und nach dessen Lektüre gegebe-

nenfalls Fragen zu stellen, falls erforderlich. Dieses Vorgehen ent-

spricht weder der gesetzlichen Vorgabe noch der der Rechtspre-

chung. Der Bundesgerichtshof hat in einer aktuellen Entschei-

dung [1] seine Vorgaben zu Umfang und Modalitäten der Aufklä-

rung wie folgt konkretisiert:

Die wirksame Einwilligung des Patienten setzt bekanntlich des-

sen ordnungsgemäße Aufklärung voraus [2]. Dabei müssen die 

in Betracht kommenden Risiken nicht exakt medizinisch be-

schrieben werden. Es genügt vielmehr, den Patienten „im Großen 

und Ganzen“ [3]  über Chancen und Risiken der Behandlung auf-

zuklären und ihm dadurch eine allgemeine Vorstellung von dem 

Ausmaß der mit dem Eingriff verbundenen Gefahren zu vermit-

teln, ohne diese zu beschönigen oder zu verschlimmern [4]. Da-

bei ist über schwerwiegende Risiken, die mit einer Operation ver-

bunden sind, grundsätzlich auch dann aufzuklären, wenn sie sich 

nur selten verwirklichen. Entscheidend für die ärztliche Hinweis-

pflicht ist, ob das betreffende Risiko dem Eingriff spezifisch an-

haftet und es bei seiner Verwirklichung die Lebensführung des 

Patienten besonders belastet [5].

Zu den Modalitäten der Aufklärung bestimmt § 630e Abs. 2 BGB 

[6], dass die Aufklärung mündlich zu erfolgen hat und ergänzend 

auf Unterlagen Bezug genommen werden kann, die der Patient in 

Textform erhält. Nach den Gesetzgebungsmaterialien soll dem 

Patienten die Möglichkeit eröffnet werden, in einem persönlichen 

Gespräch mit dem Behandelnden gegebenenfalls auch Rückfra-

gen zu stellen, so dass die Aufklärung nicht auf einen lediglich for-

malen Merkposten innerhalb eines Aufklärungsbogens reduziert 

wird [7]. Das zeichnet die Rechtsprechung des Senats nach, wo-

nach es zum Zwecke der Aufklärung grundsätzlich des vertrau-

ensvollen Gesprächs zwischen Arzt und Patienten bedarf. Das 

schließt die ergänzende Verwendung von Merkblättern nicht aus, 

in denen die notwendigen Informationen zu dem Eingriff ein-

schließlich seiner Risiken schriftlich festgehalten sind [8]. Ein 

Rückzug des Arztes auf Formulare und Merkblätter, die er vom 

Patienten hat unterzeichnen lassen, kann aber nicht ausreichen 

und könnte zudem zu Wesen und Sinn der Patientenaufklärung 

geradezu in Widerspruch geraten [9]. Der Arzt muss sich nämlich 

in dem Aufklärungsgespräch davon überzeugen, dass der Patient 

mündliche wie schriftliche Hinweise und Informationen verstan-

den hat, und gegebenenfalls auf individuelle Belange des Patien-

ten eingehen und eventuelle Fragen beantworten [10].
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Die Literaturhinweise finden sich online 

auf unserer Website www.laekh.de un-

ter der aktuellen Ausgabe. F
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